
 

 

 

Richtlinie zur Bekämpfung von 

Korruption und Geldwäsche 
Einführung durch CEO und CFO 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser 

Compliance-Programm mit der Veröffentlichung der neuen Richtlinie 

zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche auf die nächste 

Stufe bringen. Diese neue Richtlinie ist das Ergebnis der 

Zusammenlegung von drei früheren Richtlinien zur Bekämpfung von 

Korruption und Bestechung, Bekämpfung von Geldwäsche, 

Terrorismusfinanzierung und Interessenkonflikten. 

 

Aperam ist bestrebt, ihr Geschäft in Übereinstimmung mit den strengsten ethischen Grundsätzen zu führen. 

Daher haben wir einen „Null-Toleranz“-Politik in Bezug auf Korruption und Bestechung sowie andere unethische 

und betrügerische Verhaltensweisen übernommen. 

Aperam verbietet ihren Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Vertretern, Auftragnehmern und anderen Dritten strikt    

alle Arten von Praktiken oder Systemen, die aktive oder passive Korruption, Einflussnahme, Erpressung von  

Schmiergeldzahlungen, Geldwäsche und alle derartigen Aktivitäten, die gegen unsere Richtlinie verstoßen 

könnten, beinhalten oder zulassen. 

Wir danken Ihnen für Ihr kontinuierliches Engagement zum Schutz des Rufs und der Interessen der 

Anteilseigner von Aperam. Ein gut definiertes Compliance-Programm bietet eine Struktur, die dem Nutzen aller 

dient. Es sorgt dafür, dass Aperam in allen Bereichen, in denen wir tätig sind, anerkannte ethische Standards 

und bewährte Verfahren einhält. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Timoteo di Maulo        Sudhakar Sivaji 
Chief Executive Officer        Chief Financial Officer 
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Richtlinie zur Bekämpfung von 
Korruption und Geldwäsche 

Genehmigt vom Führungsteam am 17.07.2014, aktualisiert am 06.10.2022 

Hinweis: Diese Richtlinie wird in englischer Sprache veröffentlicht Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen Version und 

anderen übersetzten Versionen ist die englische Version maßgeblich. 

Geltungsbereich: Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter, einschließlich des Managements und der 

Direktoren von Aperam und allen ihren Tochtergesellschaften. Sie gilt auch für alle Dritten (Vertreter, 
Berater), die damit beauftragt sind, Aperam und/oder ihre Tochtergesellschaften zu vertreten. Dies 
umfasst auch Joint Ventures. 
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DEFINITIONEN 

Korruption & Bestechung 

Aperam betrachtet Korruption und Bestechung auf der Grundlage des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption. In der Praxis werden 

die Wörter „Bestechung” und „Korruption” im Allgemeinen synonym verwendet*. 

Bestechung besteht aus dem direkten oder indirekten Anbieten (aktive 

Bestechung) oder Annehmen (passive Bestechung) eines unangemessenen 

Vorteils zu Ihrem eigenen Vorteil oder dem von Verwandten oder sogar dem Ihres 

Arbeitgebers als Gegenleistung für Dienstleistungen oder Gefälligkeiten. 

Da Korruption ernsthafte moralische und politische Bedenken aufwirft, eine gute 

Governance und wirtschaftliche Entwicklung untergräbt, ist Bestechung im 

öffentlichen Sektor in den meisten Rechtsordnungen gesetzlich verboten. Da sie 

auch den freien Wettbewerb verzerren, sind Korruption und Bestechung im 

Privatsektor häufig ebenfalls unter Strafe gestellt. 

Bei Aperam ist Korruption in all ihren Formen verboten, sowohl im privaten 

als auch im öffentlichen Sektor. 

 

In der Praxis kann Korruption viele verschiedene Formen annehmen, 

einschließlich Handeln oder Unterlassen in Ausübung der eigenen Pflichten, 

Missbrauch des eigenen tatsächlichen oder vermeintlichen Einflusses, 

widerrechtliche Aneignung oder vorsätzliche Abzweigung von Eigentum oder 

Wertgegenständen. 

� Für einen Mitarbeiter von Aperam können Korruption, Einflussnahme und 

Bestechung vorliegen, wenn er oder sie vorsätzlich wie folgt handelt, entweder im 

eigenen Interesse oder sogar zum (vermeintlichen) Vorteil von Aperam: 

• von einem Partner von Aperam Geschenke, Bewirtungen, Kick-Back-Zahlungen 

oder Gefälligkeiten erbitten oder annehmen. 

• die Ernennung, Beförderung oder Einstellung einer Person bei Aperam ohne 

objektive Gründe akzeptieren. 

• einen Aperam-Lieferanten aufgrund seiner Verbindungen und nicht aufgrund der  

objektiven Kriterien seines Angebots im Vergleich zu denen seiner Wettbewerber 

auswählen oder ablehnen. 

• einem Geschäftspartner von Aperam Geschenke, Bewirtungen, Kick-Back-

Zahlungen oder Gefälligkeiten vorschlagen, mit dem Ziel, vertrauliche 

Informationen (für eine Ausschreibung, zu F&E-Zwecken etc.) zu erlangen, um 

einen Handelsvertrag abzuschließen oder einen Rabatt auf einen Kauf zu 

erhalten. 

• Versprechen oder Gewähren von Wertgegenständen, einschließlich sehr geringer 

Zahlungen, um einen unzulässigen Vorteil zu erlangen oder um einen Mitarbeiter 

einer Regierung oder eine Person, die in einer offiziellen Funktion handelt, dazu 

zu animieren, ihre oder seine Arbeit zu tun (oft als „Schmiergeldzahlungen“ 

bezeichnet). 

 

Geldwäsche 

Geldwäsche ist eine kriminelle Handlung, durch die jemand für Waren oder Vorteile 

aus kriminellen Handlungen den Anschein von Legalität erweckt. Diese kriminellen 

Handlungen können unter anderem Folgendes umfassen: 

• Beteiligung an einer organisierten kriminellen Vereinigung und Erpressung 

(einschließlich Drogen und Betäubungsmittel) 

 

 

◄ Der Begriff „Einflussnahme“ 

(auch „missbräuchliche 

Einflussnahme“) kann 

ebenfalls verwendet werden 

 

 

◄ Unangemessene Vorteile 

können eine Vielzahl von 

Formen abdecken, darunter 

Geld, Wertgegenstände, 

Rabatte, Geschenke und 

Bewirtungen sowie 

Genehmigungen aller Art. 

 

◄ Der rechtliche Rahmen 

umfasst insbesondere den US 

Foreign Corrupt Practices Act 

(FCPA), der seit 1977 in Kraft 

ist, den UK Bribery Act, den 

brasilianischen Clean Company 

Act (Gesetz Nr. 12.846/2013) 

und das französische Sapin-II-

Gesetz (Gesetz Nr. 2016-1691 

vom 9. Dezember 2016).  

 

 

 

              

 

 

                 
 

Weitere 
Informationen 

finden Sie unter 
Aperam-Richtlinien 

 

https://sites.google.com/a/aperam.com/aperam-policy-site/corporate-policies?pageDeleted=true
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• Menschenhandel und Menschenschmuggel (Schleuserkriminalität) 

• Sexuelle Ausbeutung 

• Betrug und Täuschung (einschließlich betrügerischem Konkurs) 

• Produktfälschung und -piraterie 

• Umweltkriminalität und -delikte 

 

Geldwäsche stellt in vielen Rechtsordnungen eine Straftat dar. In Brasilien 

erstreckt sich die Strafbarkeit in Bezug auf Geldwäsche auch auf natürliche 

Personen und kann zu Freiheitsstrafen und hohen Geldstrafen führen. Es können 

auch Verwaltungsstrafen gegen das Unternehmen verhängt und bestimmte 

Privilegien ausgesetzt werden. In der Europäischen Union legt die 4. Richtlinie 

eine Reihe von Maßnahmen fest, die in den nationalen Gesetzen zur Bekämpfung 

von Geldwäsche umgesetzt werden. Darüber hinaus wird in vielen Ländern von 

allen bzw. den wichtigsten Wirtschaftsakteuren aller Sektoren erwartet, dass sie 

sich am Kampf gegen Geldwäsche beteiligen, indem sie ihre Geschäftspartner 

Due-Diligence-Prüfungen unterziehen und die Behörden im Falle eines Verdachts 

auf Geldwäsche alarmieren.  
Terrorismusfinanzierung (TF) 

Terrorismusfinanzierung bezieht sich auf die Bereitstellung oder Beschaffung von 

Geldern, Wertgegenständen oder sonstigen Vermögenswerten aller Art in dem 

Wissen, dass diese von terroristischen Vereinigungen oder zur Beteiligung an 

Straftaten wie Terroranschlägen (einschließlich Cyberangriffen) oder 

Geiselnahmen verwendet werden. Solche Gelder und Vermögenswerte werden 

als Mittel zur Terrorismusfinanzierung identifiziert, auch wenn sie nicht tatsächlich 

für diese Straftaten verwendet worden sind, oder wenn sie nicht mit konkreten 

terroristischen Handlungen in Verbindung stehen. 

Interessenkonflikte 

Aperam erkennt an, dass wir alle unsere eigenen Interessen haben und fördert 

deren Entwicklung, insbesondere, wenn sie für die Gemeinschaft insgesamt von 

Nutzen sind. Es kann jedoch zu einem Interessenkonflikt kommen, wenn eine 

Person in soziale Rollen eingebunden ist, deren Interessen von denen von 

Aperam abweichen. Situationen, in denen „potenzielle Interessenkonflikte“ 

auftreten können, beschreiben Situationen, in der die Interessen einer Person: 

• im Widerspruch zu ihren beruflichen Verpflichtungen gegenüber ihrem    

     Arbeitgeber (oder im Falle von Beamten gegenüber ihrem Land) stehen 

     könnten, oder 

• sich negativ auf die Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten auswirken    

        könnten. 

Daher vertreten wir bei Aperam die Ansicht, dass Nebentätigkeiten streng von der 

Hauptbeschäftigung einer Person getrennt sein müssen, und die Arbeitsleistung 

nicht beeinträchtigen dürfen. Sie sind vollkommen akzeptabel, wenn sie nicht im 

Widerspruch zu den Interessen von Aperam stehen, transparent gemeldet, und 

außerhalb der bezahlten Arbeitszeiten ausgeführt werden. Insbesondere dürfen 

Mitarbeiter von Aperam ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht für deren 

Kunden, Wettbewerber bzw. Aufsichtsbehörden oder Geschäftspartner arbeiten 

oder von diesen Zahlungen entgegennehmen. 

 

 

 

◄ In Frankreich beispielsweise 

sind die Vorschriften des 

Sapin-II-Gesetzes in Kraft, die 

für Unternehmen mit mehr als 

500 Mitarbeitern gelten, und 

mögliche Sanktionen, 

einschließlich Geldstrafen 

 

 

              

 

 

                 

       
 

Weitere 

Informationen 

 
► Verhaltenskodex 

► Anleitungen zur Erklärung 

zu Interessenkonflikten (intern) 

► Veranschaulichung eines 

potenziellen 

Interessenkonflikts (intern) 
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Für einen Mitarbeiter von Aperam könnte ein Interessenkonflikt entstehen und 

möglicherweise als korrupte Praxis klassifiziert werden, wenn er oder sie (oder ein 

Dritter, der ihm/ihr wichtig ist, d.h., Familie, enge Freunde): 

• die Aperam geschuldete Zeit für andere Zwecke nutzt: Nebenbeschäftigung, 

politische Aktivitäten etc. 

• die Vermögenswerte des Unternehmens ohne ordnungsgemäße Genehmigung 

für Nebentätigkeiten nutzt 

• eine Entscheidung von Aperam beeinflusst, um direkte oder indirekte Vorteile zu 

erlangen 

 

Weitere Leitlinien zu diesem 

Thema finden Sie unter > 

 

Politisch exponierte Person (PEP) und staatseigene 

Unternehmen (SEU) 

PEPs sind in erster Linie natürliche Personen, die mit öffentlichen Funktionen (auf 

nationaler Ebene) betraut sind, wie zum Beispiel Staatsoberhäupter, Vertreter der 

nationalen Exekutive, Legislative oder Rechtsprechung, hochrangige Parteiführer, 

hochrangige Beamte, Richter oder Militäroffiziere sowie direkte Familienmitglieder 

und Personen, die in enger Beziehung zu PEPs stehen. Vor dem Hintergrund der 

geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Korruption und aufgrund ihrer 

Fähigkeit, wichtige Entscheidungen zu beeinflussen, kann die Beteiligung einer 

PEP an einem Geschäft oder deren Übernahme von Verantwortung in einem 

privaten Unternehmen als ein möglicher Risikofaktor für Korruption, Bestechung, 

Einflussnahme oder Interessenkonflikte angesehen werden, und ist mit äußerster 

Vorsicht zu behandeln. Die gleichen Standards sollten für staatseigene 

Unternehmen und Unternehmen mit einer mehrheitlichen (Mehrheits-)Beteiligung 

oder einem signifikanten Anteil eines Staates durchgesetzt werden. Im weiteren 

Sinne würde jede Person, die Einfluss ausübt (wie eine sehr bekannte 

Führungspersönlichkeit mit verschiedenen Sitzen in Vorständen) auch oft als eine 

PEP bezeichnet und auf die gleiche Art und Weise betrachtet werden. 

KORRUPTE PRAKTIKEN BEI APERAM 

VERHINDERN 

Auswirkungen von „Korruption“, „Bestechung“ oder 

„Geldwäsche“ 

Wenn Aperam in eine Korruptions- und Bestechungssituation verwickelt wäre, 

könnten nicht nur Aperam, sondern auch das Management und/oder alle anderen 

beteiligten Mitarbeiter haftbar gemacht werden, und die Folgen könnten unter 

anderem Folgendes umfassen: 

• Erhebliche negative Auswirkungen auf den Ruf des Unternehmens 

• Geldstrafen für das Unternehmen, die enorme Summen erreichen können 

• den Mitarbeitern könnten sehr hohe Geldstrafen und/oder Haftstrafen drohen 

• Verbot von geschäftlichen Transaktionen mit der Regierung, staatseigenen 

     Unternehmen und Unternehmen mit einer mehrheitlichen (Mehrheits-)  

     Beteiligung oder einem signifikanten Anteil eines Staates 

 

Die Nichteinhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche kann auch 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

                 

                
 

Weitere 

Informationen 

 
◄ Keine Vertragsklausel kann 

– wie auch immer ihr Wortlaut 

ist – die strafrechtliche 

Verantwortung von Aperam, 

ihres Managements und ihrer 

Mitarbeiter einschränken. 

Ein Verstoß gegen diese 

Richtlinie, die auch einen 

Verstoß gegen den Geist 

unseres Verhaltenskodex 

darstellt, wird von Aperam mit 

äußerster Strenge unter 

Einhaltung aller geltenden 

Gesetze geahndet. 
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zu einem potenziellen Verlust von Ausfuhrprivilegien führen. 

 

Grundprinzipien zur Prävention 

Geteilte Wachsamkeit 

Von allen Mitarbeitern und dem Management von Aperam wird erwartet, wachsam 

zu sein und sich aktiv an den Aktivitäten zur Bekämpfung von Korruption und 

Geldwäsche zu beteiligen. Aperam wird dafür sorgen, dass die am meisten 

betroffenen Mitarbeiter spezielle und regelmäßige Schulungen erhalten, um bei den 

Mitarbeitern ein hohes Maß an Sensibilisierung in Bezug auf die Bekämpfung von 

Korruption, Bestechung, Geldwäsche sowie die Ausfuhrkontrolle zu erreichen. 
 

Da ein Verstoß gegen diese Richtlinie wahrscheinlich auch einen Verstoß gegen  

die gesetzlichen Vorschriften darstellen würde, sollten alle Zweifel, Fragen oder 

Bedenken über einen Fall unverzüglich und angemessen gemeldet werden: 

• Fragen an die Rechtsabteilung oder die Compliance-Organisation. 

• Dilemmata über die üblichen organisatorischen Ebenen: hierarchischer 

     Manager, internes Audit, Human Resources oder in letzter Instanz über unser 

     Aperam Whistleblowing-Verfahren. 

 

Risikobasierte Verfahren 

Aperam hat ihre Verfahren zur Bekämpfung von Betrug, Korruption, zu 

Wirtschaftssanktionen sowie zur Bekämpfung von Geldwäsche (und 

Terrorismusfinanzierung) gemäß einem risikobasierten Ansatz unter Anwendung 

der folgenden allgemeinen Schlüsselprinzipien organisiert: 

• Den internen Risiken begegnen wir mit unseren strengen internen Richtlinien. 

Dazu gehören auch unser Verhaltenskodex und diese Richtlinie sowie die 

zugehörigen Verfahren (wie zum Beispiel die jährlichen Erklärungen zu 

potenziellen Interessenkonflikten, siehe unten) und regelmäßige 

Sensibilisierungsmaßnahmen, die sich an verschiedene Mitarbeitergruppen 

richten. 

• Die externen Risiken werden in erster Linie dank einer genauen Analyse der 

Geschäftspartner von Aperam sowohl vor der Aufnahme einer 

Geschäftsbeziehung als auch während der Dauer der Geschäftsbeziehung 

überwacht. Diese Analyse führt zu einer Risikobewertung und entsprechend 

angepassten Überwachungsverfahren je nach Bewertung: 

o Die externe Risikobewertung sollte jederzeit berücksichtigt, und 

regelmäßig auf den relevanten Ebenen der Organisation aktualisiert 

werden. 

o Hierbei handelt es sich um eine ergänzende Analyse, die nicht mit der 

Analyse der Kreditrisiken verwechselt werden sollte. 

 

Weitere Leitlinien zu diesem 

Thema finden Sie unter > 

 

Rollen & Verantwortlichkeiten 

Das Management von Aperam wird dafür sorgen, dass alle notwendigen Hilfsmittel, 

Tools und Prozesse vorhanden sind, um das Unternehmen und seine Mitarbeiter 

dabei zu unterstützen, ihre Verpflichtungen im Hinblick auf die Bekämpfung von 

Korruption, Interessenkonflikten, Geldwäsche oder in Bezug auf die Ausfuhrkontrolle 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

                 

                
 

Weitere 
Informationen 

finden Sie unter 
Aperam-

Richtlinien 

 

► Verhaltenskodex 

► Prävention von 

Fehlverhalten und 

Whistleblowing-Richtlinie 

► Richtlinie zu 

Wirtschaftssanktionen (intern) 

Anleitungen zur Erklärung 

 

 

https://sites.google.com/a/aperam.com/aperam-policy-site/corporate-policies?pageDeleted=true
https://sites.google.com/a/aperam.com/aperam-policy-site/corporate-policies?pageDeleted=true
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zu verstehen, und in die Lage zu versetzen, eine Situation zu analysieren und die 

am besten geeigneten Maßnahmen zu treffen.  

Dabei obliegt es insbesondere dem Compliance-Beauftragten der Gruppe: 

• dafür zu sorgen, dass APERAM über angemessene Richtlinien, Verfahren und    

     Kontrollen verfügt; 

• als Hauptansprechpartner innerhalb von APERAM und gegenüber den 

     zuständigen Behörden zu fungieren; 

•   die Verantwortung für die Schulung der relevanten Mitarbeiter und des   

  Managements wahrzunehmen; 

• die erforderlichen Ressourcen und die Organisation für die Umsetzung der  

     notwendigen Kontrollen festzulegen; 

• den Compliance-Ausschuss und den Prüfungs- und Risikoausschuss des  

     Vorstands von Aperam entsprechend auf dem Laufenden zu halten. 
 

Der Compliance-Beauftragte der Gruppe erfüllt seine Aufgabe unabhängig und ist 

dazu berechtigt, alle Angelegenheiten im Hinblick auf die Bekämpfung von 

Korruption, Interessenkonflikte, Geldwäsche oder Ausfuhrkontrolle zu prüfen (und 

Audits anzufordern) und zu bewerten. 

Der Compliance-Beauftragte der Gruppe kann einige seiner Verantwortlichkeiten an 

lokale Compliance-Beauftragte und/oder den lokalen Compliance-Ausschuss 

delegieren, sofern vom Compliance-Ausschuss der Gruppe genehmigt und 

ordnungsgemäß in einer Vollmacht formalisiert, welche den Umfang der lokal 

geleiteten Aufgaben und die zentrale Berichterstattung spezifiziert. Eine solche 

Delegation von Aufgaben kann unter anderem die Analyse von identifizierten 

potenziellen Interessenkonflikten und die Genehmigung von Geschenken und 

Spendenumfassen. Die Übertragung von Aufgaben darf jedoch in keinem Fall 

Themen, Unternehmen oder Personen betreffen, die in enger Verbindung zum 

lokalen Management und/oder Mitgliedern des lokalen Compliance-Ausschusses 

stehen oder standen. 

 

Spezifische interne Verfahren 

Beschaffungs- und Ausschreibungsverfahren 

Für Aperam ist es wichtig, nachweisen zu können, dass 

Beschaffungsentscheidungen aufgrund von Verdiensten oder angemessenen 

technischen Gründen und nicht durch eine unangemessene Einflussnahme auf 

Regierungsvertreter oder private Institutionen getroffen werden. 

Die Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe beinhalten im Allgemeinen 

spezifische Regeln für den zeitlichen Ablauf und den Prozess zur Sicherstellung von 

Angebotsinformationen und -dokumenten. Die Mitarbeiter von Aperam sollten in 

Übereinstimmung mit diesen Regeln handeln, und niemals unter Verletzung dieser 

Vorschriften versuchen, nicht-öffentliche Insider-Informationen einzuholen. 
 

� Provisionen, Kickback-Zahlungen oder andere Formen von Zuwendungen 

dürften nicht nur einen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex, sondern auch eine 

Straftat im Hinblick auf die Vorschriften zur Bekämpfung von Korruption darstellen. 

Alle derartigen externen Angebote sollten abgelehnt, und unverzüglich dem eigenen 

Management und den Rechts-/Compliance-Teams gemeldet werden 

 

Richtlinien zu Geschenken, Bewirtung, Reisen und Spenden 

Der Verhaltenskodex von Aperam verbietet sowohl die Annahme als auch das 

Anbieten von Geschenken oder Gefälligkeiten außerhalb der normalen 

Weitere 
Informationen 

finden Sie unter 
Aperam-      

Richtlinien 

► Verhaltenskodex 

► Prävention von Fehlverhalten 

und Whistleblowing-Richtlinie 

► Richtlinie zur 

verantwortungsvollen 

Beschaffung 

 

 

► Richtline für Geschenke und 

Bewirtungen 

► Richtlinie für Beiträge zu 

gemeinnützigen Zwecken im 

Anhang zur Richtlinie für 

Geschenke und Bewirtungen 

 

https://sites.google.com/a/aperam.com/aperam-policy-site/corporate-policies?pageDeleted=true
https://sites.google.com/a/aperam.com/aperam-policy-site/corporate-policies?pageDeleted=true
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Weitere 
Informationen 

finden Sie unter 
Aperam-

Richtlinien 

► Anleitungen zur Erklärung zu 

Interessenkonflikten (intern) 

 

Geschäftstätigkeit. Um jeden Anschein einer Einflussnahme zu vermeiden, sollten 

insbesondere Regierungsvertretern keine Geschenke oder Gefälligkeiten angeboten 

werden. Generell sollten keine Geschenke angeboten werden, ohne zuvor 

Folgendes überprüft zu haben:  

• die lokalen Gesetze zur Bekämpfung von Korruption, 

• der Ethikkodex des Empfängers (oder Initiators), 

• und diese Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche. Dazu   

     zählen auch unsere Richtlinie für Geschenke und Bewirtungen sowie unsere   

     lokalen internen Verfahren, die detaillierte Anweisungen im Hinblick auf  

     akzeptable Geschenke und Einladungen bei Aperam bieten. 

 

� Für alle, die für Aperam arbeiten, sollten Zuwendungen generell abgelehnt 

werden. Die Annahme von Vorteilen sollte nur in außergewöhnlichen Fällen erfolgen, 

ordnungsgemäß gemeldet werden und im Einklang zu unseren offiziellen Richtlinien 

stehen: 

• basierend auf den maximalen Geldwerten, die entweder auf der Grundlage  

        eines Kaufparitätsprinzips lokal konvertiert werden, oder basierend auf  

        restriktiveren Richtlinien, die durch die lokalen internen Verfahren festgelegt  

        werden, 

• zu Zeitpunkten und in Häufigkeiten, die keinen Verdacht auf eine unzulässige  

        Einflussnahme aufkommen lassen, 

• ordnungsgemäß aufgezeichnet und dem Compliance-Beauftragten der Gruppe  

        gemeldet. 
 

Spenden von Aperam und Beteiligungen an Wohltätigkeitsveranstaltungen dürfen 

nur Verbänden und Zwecken zugutekommen, die in Einklang mit den Werten und 

Richtlinien von Aperam stehen, eine positive Reputation aufweisen, und müssen in 

Übereinstimmung mit dem Verfahren der Gruppe ordnungsgemäß validiert und 

aufgezeichnet werden. 

 

Keine Zuwendungen jeglicher Art an Amtsträger 

Aperam und ihr Managementteam untersagen strengstens Geldspenden oder 

Dienstleistungen im Namen von Aperam an: 

• Amtsträger oder gleichgestellte Personen/Institutionen, insbesondere: 

• Gewerkschaften oder Gewerkschaftsmitglieder, 

• Unternehmen, die von Gewerkschaften kontrolliert werden, 

• politische Parteien, Mitglieder von politischen Parteien, und 

• Kandidaten für ein öffentliches Amt. 

 

Interessenkonflikte vorhersehen 

Jährliche Berichterstattung über potenzielle Interessenkonflikte 

Mitarbeiter von Aperam dürfen keine Interessen (finanzieller oder anderer Art) 

verfolgen oder sich an Aktivitäten beteiligen, die dem Unternehmen die Zeit oder die 

gewissenhafte Aufmerksamkeit, die sie ihren Aufgaben schulden, vorenthalten 

könnten. Dies gilt insbesondere für Entscheidungsträger und Personen mit 

Zeichnungsrechten. 

Um Situationen vorzubeugen und zu begegnen, in denen persönliche Interessen im 

Widerspruch zu ihren Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen stehen, oder 

als Konflikt angesehen werden könnten, müssen alle außertariflichen Mitarbeiter 

von Aperam mindestens eine jährliche Erklärung (nachstehend die 

https://sites.google.com/a/aperam.com/aperam-policy-site/corporate-policies?pageDeleted=true
https://sites.google.com/a/aperam.com/aperam-policy-site/corporate-policies?pageDeleted=true
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► Kommunikationsrichtlinie 

► Social-Media-Verfahren 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere 
Informationen 

finden Sie unter 
Aperam-Richtlinien 

 
► Human Resources 

Datenschutzrichtlinie (interne 

Richtlinie) 

► IT- und Endnutzerrichtlinie 

(interne Richtlinie) 

► Datenschutzrichtlinie für 

Dritte 

 

„Erklärung“) ausfüllen, in der alle tatsächlichen oder potenziellen 

Interessenkonflikte aufgelistet sind. 

Dieses Verfahren kann gemäß den lokalen Anforderungen ausgeweitet werden. 

Der Zweck dieser Erklärung besteht darin, die Transparenz zu gewährleisten und 

Interessenkonflikten innerhalb von Aperam vorzubeugen, und, falls ein solcher 

Konflikt auftritt, diesen effektiv und zeitnah in Übereinstimmung mit der vom 

Management getroffenen Entscheidung zu handhaben. 

Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten 

Wird ein (potenzieller) Interessenkonflikt deklariert, bestätigt der Compliance-

Beauftragte der Gruppe oder ein Mitglied des Compliance-Ausschusses der Gruppe 

die Kenntnisnahme der Informationen, analysiert diese und entscheidet über die 

Schritte, die ergriffen werden sollen. 

Im Entscheidungsprozess werden die Bedeutung des Konflikts, die möglichen 

Auswirkungen auf Aperam sowie die Notwendigkeit, die Situation im besten 

Interesse des betroffenen Mitarbeiters zu handhaben, berücksichtigt. Die Analyse 

und Entscheidung kann die hierarchischen Manager der betroffenen Person 

miteinbeziehen, und wird in Übereinstimmung mit unseren internen Richtlinien und 

Verfahren durchgeführt (einschließlich möglicher Untersuchungen durch Global 

Assurance auf Anfrage des Compliance-Beauftragten der Gruppe). 

Zu den möglichen Abhilfemaßnahmen kann es unter anderem gehören, den 

Mitarbeiter aufzufordern, sein Engagement für bestimmte Angelegenheiten oder 

spezifische Drittparteien zu unterlassen.  

Die Entscheidung wird der betroffenen Person und gegebenenfalls ihrem 

hierarchischen Manager mitgeteilt, sofern dieser über bestimmte, zu ergreifende 

Maßnahmen informiert sein sollte. 

 

Typische Arten von Interessenkonflikten und Anleitungen 

Nebentätigkeiten 

Mitarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Managements nicht 

für Kunden, Wettbewerber, Aufsichtsbehörden oder Geschäftspartner von Aperam 

arbeiten oder von diesen Zahlungen entgegennehmen. Zusätzlich zu allen 

identifizierten Situationen, die zu Interessenkonflikten führen könnten, wird 

empfohlen, in jeder jährlichen Erklärung zu Interessenkonflikten externe Rollen 

offenzulegen, mit besonderem Augenmerk auf: 

• Mitgliedschaften im Vorstand oder vergleichbaren Unternehmenspositionen 

     außerhalb von Aperam – diese erfordern eine vorherige Genehmigung, 

• Mandaten oder Wahlämtern – die entsprechend gemeldet werden müssen, 

• allen anderen regelmäßig vergüteten Tätigkeiten. 

 

� So ist besonders darauf zu achten, dass es nicht zu Verwechslungen zwischen 

den Aussagen einer Person als Mitarbeiter von Aperam oder in ihrer persönlichen 

Eigenschaft als Mitglied einer politischen Partei oder einer 

Nichtregierungsorganisation kommt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hier auf 

Aussagen und Erklärungen, die über soziale Netzwerke erfolgen. 

 

Weitere Leitlinien zu diesem 

Thema finden Sie unter > 

 

 

 

https://sites.google.com/a/aperam.com/aperam-policy-site/corporate-policies?pageDeleted=true
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Beteiligungen & eigentumsbezogene Konflikte 

Im Allgemeinen sollten es die Mitarbeiter vermeiden, persönliche Finanzanlagen zu 

halten, die von den Interessen von Aperam abweichen, sowie Beteiligungen, die 

unser unabhängiges Urteil im Namen von Aperam beeinflussen oder zu beeinflussen 

scheinen. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier wesentlichen Beteiligungen an einem 

Unternehmen, bei dem es sich um einen Kunden, Wettbewerber oder 

Geschäftspartner von Aperam handeln könnte – sowie an allen Unternehmen, auf 

die Aperam einen geschäftlichen Einfluss nehmen kann. 

 

� Die typischen Interessenkonflikte, denen sich ein Mitarbeiter von Aperam 

gegenüber sehen kann, sind nachstehend aufgeführt: 

 

• Abwägen einer Entscheidung innerhalb von Aperam als 

Gegenleistung für gewährte persönliche Dienste 

• Aushandeln eines persönlichen Vorteils für den Abschluss einer 

        Vereinbarung im Auftrag von Aperam 

• Ausübung einer Nebentätigkeit mit Interessen, die denen von 

Aperam  

        entgegenstehen (während der bezahlten Arbeitszeit) 

• Gelegentliche Bewirtung durch einen Lieferanteneines Kunden 

         von Aperam 

• Wesentliche Anteile an einem Unternehmen zu halten, das von 

        einem Geschäft mit Aperam, zu dem Sie konsultiert wurden,  

        profitieren könnte. 

• Einreichen eines Antrags auf Sponsorship für eine Sache, die  

        der Mitarbeiter persönlich unterstützt 

• ein naher Verwandter, der bei einem Lieferanten oder 

        Subunternehmer von Aperam arbeitet Mitglied im Vorstand  

        eines externen Unternehmens zu sein 

• wesentliche Anteile an einem Unternehmen zu halten, das  

        Partner von Aperam ist oder werden kann 

• für die Wahl eines lokalen Amts zu kandidieren/für ein lokales 

        Amt gewählt worden zu sein (Bürgermeister etc.) 

• einen nahen Verwandten zu haben, der bei einem  

        Wettbewerber arbeitet  

• der Abteilung Human Resources von Aperam einen nahen  

        Verwandten für eine freie Stelle zu empfehlen 

• gelegentlich einige Anteile an börsennotierten Unternehmen 

        (die Partner von Aperam sind/werden können) sowie 

        Geringfügige Beteiligungsrechte an einem Pensionsfonds, 

        einem diversifizierten Portfolio etc. zu halten 

 

Schutz der in den Erklärungen angegebenen personenbezogenen 

Daten 

Alle Details der Erklärungen zu (potenziellen) Interessenkonflikten werden als 

vertrauliche Informationen angesehen, als solche verwaltet und nur in einer 

gesicherten Umgebung aufbewahrt. Nur die Corporate Compliance-Organisation 

und andere Mitglieder des Compliance-Ausschusses haben zu Prüfungs- und 

Überwachungszwecken Zugriff auf die gesamte Datenbank. 

Im Rahmen der Analyse einer Situation potenzieller Interessenkonflikte, die ein 

Mitarbeiter oder eine andere Person selbst offengelegt hat, können die Details über 

die vorgenannte Situation an den Manager des Mitarbeiters weitergegeben werden, 

um die Risiken besser zu bewerten. Es können auch intern Untersuchungen 

VERBOTEN 

 

Nicht 

empfohlen & 

meldepflichtig 

 

Vollkommen 

akzeptabel, 

sofern die 

Situation 

ordnungsge

mäß 

gemeldet 

wird 

 

Keine 

Meldepflicht 
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◄ Mit Ausnahme von allen 

Unternehmen, die an 

öffentlichen Börsen notiert sind, 

werden rechtliche Einheiten 

basierend auf ihren 

Gründungsdokumenten 

identifiziert, mit dem Ziel, die 

folgenden Informationen zu 

erfassen: vollständiger Name, 

Adresse des Hauptsitzes, 

Rechtsform, Datum der 

Gründung. 

◄ Der Standard- 

„Ansprechpartner“ ist in der 

Regel nicht die Person, an der 

wir interessiert sind: Wir müssen 

verstehen, wer die 

verantwortlichen Personen sind, 

um PEPs und mögliche 

Verbindungen im 

Zusammenhang mit 

Wirtschaftssanktionen, 

Geldwäsche, 

Terrorismusfinanzierung, 

öffentlichen 

Korruptionsskandalen 

identifizieren zu können. 

 

durchgeführt werden, möglicherweise über unsere Global Assurance-Abteilung, und 

die gesammelten Informationen werden auch an den Compliance-Ausschuss der 

Gruppe (oder den lokalen Compliance-Ausschuss, falls eine Delegation gewährt 

wurde), die Rechtsabteilung und die Berichtslinie des betroffenen Mitarbeiters 

weitergegeben, um zu einer endgültigen Entscheidung hinsichtlich der Bedeutung 

der Situation und der zu ergreifenden Maßnahmen zu gelangen. 

In Übereinstimmung mit den Datenschutzvorschriften werden die Informationen aus 

diesen Erklärungen für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren aufbewahrt, und 

ausschließlich für die Zwecke der Handhabung von (potenziellen) 

Interessenkonflikten der Mitarbeiter von Aperam und Transaktionen mit 

verbundenen Parteien genutzt. 

 

Eine Erfassung, Aufbewahrung, Nutzung oder Weitergabe von personenbezogenen 

Daten aus der Erklärung an Dritte erfolgt in einer Art und Weise, die die Rechte des 

Einzelnen respektiert und jederzeit in Übereinstimmung mit den 

Datenschutzgesetzen steht. Insbesondere dürfen sie nur dann an externe Dritte 

weitergegeben werden, (i) wenn eine solche Offenlegung von der betroffenen 

Person genehmigt wurde, (ii) um Betrug zu verhindern, (iii) um Rechte zu schützen, 

und (iv) wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 

GESCHÄFTE MIT AUTORISIERTEN PARTNERN 

Bewertung und Management unserer Risiken durch Dritte 

Basierend auf den rechtlichen Rahmenwerken und führenden Praktiken konzentriert 

sich unser Ansatz darauf,  

sicherzustellen, dass Aperam keine Geschäfte mit Partnern tätigt, die für uns 

ein zu hohes Risiko in rechtlicher, finanzieller Hinsicht und in Bezug auf unseren 

Ruf darstellen, und Kontrollmaßnahmen auf der Grundlage von regelmäßigen 

Risikobewertungen umzusetzen. 

Daher muss Aperam zusätzlich zur Analyse des Finanz-/Kreditrisikos ihr 

Geschäftspartnerportfolio im Hinblick auf Risiken im Zusammenhang mit der 

Bekämpfung von Geldwäsche (AML, Anti-Money Laundering)/Bekämpfung von 

Terrorismusfinanzierung (CTF, Combating the Financing of Terrorism), Korruption, 

Wirtschaftssanktionen und andere Ethik- und Compliance-Risiken klassifizieren. 

• Dies erfordert umfangreiche Recherchen, die von oder im Namen der  

     Risikoeigentümer, d.h., Vertrieb & Marketing, Einkauf/Beschaffung ...  

     organisiert werden müssen. 

• Das bedeutet, Fragen zu stellen, die einige Partner als aufdringlich empfinden  

     könnten. 

• Dies kann im Umgang mit einigen potenziellen Partnern mit einem höheren  

     Risiko spezifische Patronatserklärungen oder Due-Diligence-Fragebögen, die  

     von den Partnern auszufüllen sind, erfordern. 

Dies kann auch dazu führen, dass wir einige Gelegenheiten verpassen und von 

Geschäften mit Dritten absehen, weil wir das Risikoniveau als (zu) hoch 

ansehen. 

 

Die Know-Your-Counterpart (KYC)-Grundsätze bei 

APERAM 

Jede Drittpartei muss unabhängig von ihren finanziellen Risiken (Kreditrisiko etc.) 

und bevor Aperam eine Geschäftsbeziehung eingeht, regelmäßig überprüft und 
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◄ Die bloße Existenz von Red 

Flags verhindert nicht 

notwendigerweise, dass eine 

Geschäftsbeziehung zu dem 

betreffenden Geschäftspartner 

aufgenommen oder 

aufrechterhalten wird. 

Red Flags müssen jedoch 

kritisch bewertet, vollständig 

aufgeklärt und ordnungsgemäß 

dokumentiert werden, bevor 

eine Geschäftsbeziehung 

aufgenommen oder 

weitergeführt wird 

 

 

 

 

◄ Gegenpartei mit einem hohen 

Risiko: ist in einem Land 

ansässig, das 

Wirtschaftssanktionsprogramme

n unterliegt, eine nicht 

kooperative Rechtsordnung 

aufweist oder gemäß dem 

Korruptionswahrnehmungsindex 

ein Hochrisikoland darstellt, oder 

erfüllt ein oder mehrere Red 

Flags aus der obigen Liste, die 

aus berechtigten Gründen nicht 

geklärt oder gerechtfertigt 

werden können 

► Alle Dokumente, die für eine 

ergänzende Überprüfung 

erforderlich sind, stehen auf der 

Compliance-Intranetseite zur 

Verfügung. 

 

anhand einer dreistufigen Skala bezüglich ihrer nicht-finanziellen Ethik- und 

Compliance-Risiken bewertet werden. 

• Potenzielle Geschäftspartner, die als „Hohes Risiko“ eingestuft werden, dürfen  

     nur mit vorheriger Genehmigung des Compliance-Beauftragten der Gruppe  

     aufgenommen werden. 

• Verdachtsmomente und Red Flags in Bezug auf unsere bestehenden  

     Geschäftspartner werden innerhalb des Compliance-Ausschusses der Gruppe  

     besprochen. 

Darüber hinaus wird Aperam stets uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden 

im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus, Ausfuhrkontrolle und 

Bekämpfung von Korruption zusammenarbeiten und diese bei Bedarf 

benachrichtigen. 

 

Kontinuierliche Überwachung 

Dieser KYC-Prozess bzw. dieses Screening basiert auf Hintergrundinformationen, 

die aus öffentlichen Quellen und/oder von dem betreffenden Partner direkt 

gesammelt werden, sowie auf kritischen Informationen aus spezifischen Tools und 

Datenbanken. 

• Das Onboarding-KYC-Verfahren ist für alle potenziellen Geschäftspartner  

     obligatorisch und sollte vor dem Onboarding abgeschlossen werden. 

• Nach dem Onboarding hängt die Häufigkeit und Intensität der KYC-Updates  

     von der Risikoklassifizierung ab, sollte aber mindestens alle 3 Jahre neu  

     durchgeführt werden. Darüber hinaus werden die öffentlichen Informationen  

     über Hochrisikopartner dank einer kontinuierlichen Überwachung nachverfolgt.  

     Im Verlauf dieser kontinuierlichen Überwachung werden alle beim Onboarding  

     erhobenen Informationen (Identifikation und Überprüfung, Zweck der  

     Beziehung, Geldquellen) überprüft und erneut bestätigt, einschließlich der  

     vorgeschlagenen endgültigen Risikobewertung. 

 

Überblick über die obligatorischen Due-Diligence-Kontrollen 

Kontrolle der wirtschaftlichen Aktivitäten der rechtlichen Einheit: 

Die geschäftliche Realität, der lokale Kontext (insbesondere, um das 

länderspezifische Risiko zu bewerten), die Quelle der verwendeten Mittel, der Zweck 

der Beziehung, die der Geschäftspartner zu APERAM aufbauen möchte, sowie das 

Schema der zukünftigen Transaktionen müssen analysiert werden. 

Identifikation der verantwortlichen natürlichen Personen: 

• Die Manager (oder die Personen, die im Rahmen einer Vollmacht für den 

Geschäftspartner handeln) und, 

• Der (die) letztendliche(n) wirtschaftliche(n) Eigentümer (UBO, Ultimate 

Beneficial Owner) des Geschäftspartners, der (die) eine Beteiligung von mehr 

als 25 % der Anteile aufweist (aufweisen) oder die Kontrolle ausübt (ausüben). 

Diese(r) müssen identifiziert werden, entweder anhand der Satzung, aus 

öffentlichen Quellen, aus spezifischen Tools und Datenbanken oder durch 

direkte Befragung der Einheit. 

Validierung: 

Für den Fall, dass Red Flags festgestellt werden, oder bei Hochrisikopartnern 

(spezifische Länder etc.) organisiert der Compliance-Beauftragte eine erweiterte 

Due Diligence, in deren Rahmen die Akte analysiert und gegebenenfalls validiert 

(oder weiter an den Compliance-Ausschuss eskaliert) wird. 
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• In jedem Fall wird die Validierung eines Hochrisikopartners gemäß den 

vorgeschriebenen Bedingungen zu Dokumentationszwecken aufgezeichnet. 

• Falls die Ethik- und Compliancerisiken als gering oder mittel bewertet werden, 

wird davon ausgegangen, dass der Partner die Ethik- und Compliance 

(Onboarding)-Prüfungen bestanden hat: Bis zur regelmäßigen Überprüfung 

oder bis eine andere Information eine neue vollständige Überprüfung auslöst, 

sind keine weiteren Schritte erforderlich. 

 

Red Flags, die eine Eskalation auslösen 

� Die folgenden Elemente müssen mit großer Sorgfalt analysiert werden: 

• Verbindungen zu sanktionierten Unternehmen oder Personen, sei es auf der Ebene 

der Einheit, der Muttergesellschaft, Tochtergesellschaft, Manager, Anteilseigner oder 

UBOs. 

• Sektorspezifische und länderspezifische Risiken: Hochrisikoländer, nicht kooperative 

Rechtsordnungen, Korruptionsniveau, Geldwäsche, Wirtschaftssanktionen, Güter mit 

doppeltem Verwendungszweck, 

• Unzureichende, widersprüchliche oder verdächtige Informationen: Verschleierung der 

Identität der Partner/Eigentümer, mehrfache Steueridentifikationen, neu gegründete 

rechtliche Einheit, nur wenige oder gar keine Informationen über den Geschäftspartner 

verfügbar 

•   Der Geschäftspartner verlangt spezifische Zahlungsbedingungen: 

o Barzahlungen (im Allgemeinen werden keine Barzahlungen an 

Geschäftspartner geleistet) 

o Zahlungen an Dritte (es werden keine Zahlungen an Dritte getätigt, es sei 

denn, das Führungsteam von Aperam hat dies ausnahmsweise im Voraus 

genehmigt) 

o Zahlungen auf Bankkonten in Ländern mit niedrigen Standards für 

Geldwäsche und Offshore-Finanzplätzen 

o Vorauszahlungen (Für die Beschaffung von Schrott durch Aperam 

Recycling sind Schwellenwerte für Vorauszahlungen festgelegt worden. 

Vorauszahlungen, die diese Schwellenwerte überschreiten, müssen vom 

Führungsteam von Aperam im Voraus genehmigt werden. Alle 

entsprechenden Transaktionen müssen umfassend und transparent 

aufgezeichnet, und ordnungsgemäß über die Buchhaltung abgerechnet 

werden) 

o Zahlungen auf ein Bankkonto in einem anderen Land als dem 

Herkunftsland des Lieferanten 

o Zahlungen auf ein Bankkonto in einem anderen Land als dem 

Ursprungsland der Waren. 

o Vorliegen oder Anfragen auf Kreditkartentransaktionen und mehrere 

Konten, oder häufiges Wechseln von Bankkonten. 

• Geschäftspartner fordern Geheimhaltung/Anonymität 

• Transaktionsmuster, die sich signifikant von denen vergleichbarer Unternehmen 

unterscheiden oder häufig wechseln, Einsatz von Vermittlern, kompliziertes Gerüst aus 

Briefkastenfirmen, das mit sogenannten Steueroptimierungsgründen gerechtfertigt 

wird, unangemessene Preise,  

• Lieferadresse stimmt nicht mit den Standorten des Kunden überein, 

• Die Waren, um die es geht, liegen außerhalb des üblichen Bereichs des 

Geschäftspartners 

• Häufige Umfirmierung, häufiger Managementwechsel oder Standortwechsel durch 

dieselben Personen 

• Zweifel hinsichtlich der Authentizität der eingereichten Unterlagen (Rechnungen, 
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◄ Im Verlauf der 

Geschäftsbeziehung mit dem 

Partner müssen auch alle 

wesentlichen Änderungen in der 

Akte dokumentiert werden 

Bankbestätigungen, Auszüge aus dem Handelsregister etc.) 

• Notfall: Sehr dringende Anfragen und mangelndes Interesse an den Details der 

Transaktion (Preise, BedingungenI. 

• Ruf: Dubiose Medienberichte, lokaler Ruf oder Online-Aktivismus. 

 

Erweiterte Due Diligence 

Im Falle von Hochrisikopartnern (oder plötzlich auftretenden Red Flags) werden 

erweiterte Ethik- und Compliance-Prüfungen organisiert, die folgende Aspekte 

beinhalten: 

Ergänzende Überprüfungen des Gegenparts 

Zu den Überprüfungen, die durchgeführt werden, gehören unter anderem 

• Überprüfung von Vollmachten, 

• Identifikation der beteiligten natürlichen Personen, basierend auf  

        zuverlässigen Informationen wie Ausweisen, Pässen oder einer  

        Bestätigung durch Dritte, 

• Andere spezifische Überprüfungen je nach Land 

Die ergänzende Überprüfung kann die Aufforderung an den Geschäftspartner 

umfassen, entsprechende Dokumente auszufüllen, wie zum Beispiel: 

• Die Endverwendererklärung im Falle einer Transaktion mit einem hohen 

Risiko in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften über 

Wirtschaftssanktionen durch die Gegenseite 

• Der Due-Diligence-Fragebogen und/oder die Patronatserklärung im Falle 

von Red Flags im Hinblick auf unsere Richtlinie zur Bekämpfung von 

Korruption und Geldwäsche sowie auf unseren Verhaltenskodex im 

Allgemeinen. 

• Für die Beschaffung von Schrott müssen die Gesellschaften von Aperam 

Recycling als Mindestanforderung den internen Know-Your-Supplier (KYS)-

Fragebogen verwenden. Vor der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zu 

einem (potenziellen) Lieferanten muss der interne KYS-Fragebogen 

ausgefüllt werden. Zusätzlich zum internen KYS wird ein externer KYS-

Fragebogen dringend empfohlen. Diese Dokumente beinhalten eine 

detaillierte Anleitung zum Umfang der Lieferantenbewertung, dem 

Verfahren im Falle von Red Flags, den Genehmigungsanforderungen und 

dem Plan für die Überprüfung. 

 

Weitere Leitlinien zu diesem 

Thema finden Sie unter > 

 

 

Ergänzende Informationen zum Geschäft 

Die zusätzlich benötigten Informationen dienen dazu, das Risiko und die 

geschäftliche Kritikalität des Geschäfts auf der Ebene der Compliance-Beauftragten 

der Gruppe oder des Compliance-Ausschusses zu bewerten. Sie sollten daher 

Folgendes umfassen: 

• Umfang des betreffenden Geschäfts und Zukunftsperspektiven in Bezug auf 

Volumen, Preis und Margen; 

• Kundenreferenzen, Alternativen für Buy-Side-Geschäfte und übliche 

Lieferanten für Sell-Side-Geschäfte; 
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• Bewertung des Kreditrisikos, Zahlungsbedingungen und Besonderheiten 

der Lieferung (Incoterm, Adresse) und vollständige Bankdaten 

Entscheidungsfindung 

Falls der erweiterte Due-Diligence-Prozess zu dem Ergebnis führt, dass die 

Gegenpartei ein erhebliches Risikoniveau für Aperam auslöst, kann der Compliance-

Beauftragte der Gruppe beschließen, den Fall dem Compliance-Ausschuss von 

Aperam vorzulegen, damit dieser den Fall prüft, und basierend auf den Details der 

ergänzenden Gegenpartei-Überprüfungen und ergänzenden Informationen zum 

Geschäft eine endgültige Entscheidung trifft. 

Transaktionsüberwachung (TAM) 

Obwohl Aperam stets bestrebt ist, den wirtschaftlichen Hintergrund und die Legalität 

einer mit einem Kunden oder einem Dritten durchgeführten Transaktion vollständig 

zu verstehen, fallen Transaktionen mit Gegenparteien, die als mittleres oder 

geringes Risiko eingestuft werden, nicht in den Geltungsbereich einer strengen 

Transaktionsüberwachung, es sei denn, ein Red Flag oder eine dubiose Transaktion 

lösen eine spezifische TAM aus: 

• Aperam ermittelt dann zunächst den Zweck der Geschäftsbeziehung und 

das Muster (Art, Umfang und Häufigkeit) der geplanten Transaktionen und 

dokumentiert diese Informationen. 

• Anschließend wird die Konsistenz jeder Transaktion systematisch mit 

diesem allgemeinen Rahmen verglichen: Wenn der Zweck oder die 

Besonderheiten einer Transaktion außerhalb des erwarteten 

Transaktionsmusters liegen: 

o wird ein Red Flag gesetzt und im TAM/KYC dokumentiert, 

o Der Compliance-Beauftragte wird alarmiert, 

o und die Transaktion wird ausgesetzt, bis die Transaktionen 

ordnungsgemäß begründet und/oder die Genemigung vom 

Compliance-Beauftragten erteilt wird. 

• In diesem Fall entscheidet der Compliance-Beauftragte der Gruppe 

gemeinsam mit dem Compliance-Ausschuss, ob die zuständigen Behörden 

über die verdächtige Transaktion informiert werden sollen oder nicht. 

 

Bei Fragen zu dieser Richtlinie und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte 

an den Compliance-Beauftragten der Aperam Gruppe. 


